
Prof. Dr. W. A. T u m a n o w ,  Sektorenleiter am Insti
tut für Staat und Recht der Akademie der Wissenschaf
ten der UdSSR, ging insbesondere auf die Wechselbe
ziehungen zwischen der allgemeinen Krise des Kapi
talismus und der Krise seiner politischen Institutionen 
ein. Die Tatsache, daß diese Krise erstmals unter den 
Bedingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus 
auftritt, sei für die Analyse der Rolle des Staates im 
Imperialismus der Gegenwart von erstrangiger Bedeu
tung. Es zeige sich, daß der bürgerliche Staat die ihm 
zugewiesene Rolle bei der staatsmonopolistischen Regu
lierung der Wirtschaft nicht erfüllen konnte. Im politi
schen System des Imperialismus seien gegenwärtig zwei 
Haupttendenzen festzustellen:
1. Der Versuch reaktionärer Kräfte der Monopolbour
geoisie, in stärkerem Maße zu Formen und Methoden 
der offenen Unterdrückung der Werktätigen überzuge
hen. Ausdruck dafür sei auch die Belebung militanter 
antikommumstischer Ideologien.
2. Der Versuch der Stabilisierung der Klassenherrschaft 
der Monopolbourgeoisie auf dem Wege von Teilrefor
men, um den Druck der Volksmassen und die Ausstrah
lung des Sozialismus abzuschwächen.
Prof. Dr. R. M e i s t e r ,  Sektion Staats- und Rechtswis
senschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wies 
am Beispiel der USA und der BRD nach, daß die bür
gerliche Ideologie versuche, Staat und Recht als im we
sentlichen politisch neutral bzw. technizistisch darzu
stellen. Die verschiedenen Strömungen bürgerlicher 
Rechtsideologie, die den' Anschein zu erwecken versu
chen, sie seien auf Veränderung des Bestehenden gerich
tet, seien in Wirklichkeit Ausdruck der allgemeinen 
Krise des imperialistischen Herrschaftssystems, des An
passungszwanges, aber auch der Anpassungsfähigkeit 
bürgerlicher Ideologien, darunter der Staats- und 
Rechtsideologie. Besonders widmete sich Meister ver
gleichbaren oder identischen Theorien in verschiedenen 
Rechtszweigen, die in ihrer Stoßrichtung antikommuni
stisch und konvergenztheoretisch sind.
Auf die Notwendigkeit unter den gegenwärtigen Be
dingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus das 
Wechselverhältnis zwischen bürgerlichem Staat und 
bürgerlichem Recht sowie die sich in grundlegenden 
Rechtsinstituten (z. B. im Eigentumsrecht) vollziehenden 
Entwicklungsprozesse gründlich zu analysieren, wies 
Dr. sc. J. D ö t s c h , Institut für Theorie des Staates und 
des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
hin. Er machte in diesem Zusammenhang deutlich, daß 
in allen entwickelten kapitalistischen Ländern eine be
trächtliche Zunahme der Rechtsetzungstätigkeit zu be
obachten ist, wobei dem Ausbau der Zwangs- und Kon
trollrechte des bürgerlichen Staates gegenüber der Ar
beiterklasse und der ökonomischen Regulierung mittels 
des Rechts besondere Bedeutung zukommt. Zugleich 
seien die Monopole bestrebt, sich an für sie unbequeme 
Regelungen nicht zu binden und ihren außerrechtlichen 
Handlungsspielraum zu erweitern.
Mit den Wechselbeziehungen zwischen ökonomischen 
Krisenerscheinungen und der Krise des politischen Sy
stems im. Imperialismus sowie mit Erscheinungen der 
politischen Labilität im bürgerlichen Staat beschäftigte 
sich Dr. sc. E. L i e b e r a m , Institut für Theorie des 
Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaf
ten der DDR. Durch strategische Maßnahmen in der 
Staats- und Demokratiefrage, die in sozialreformisti
schen, konservativen und faschistischen Staatstheorien 
ihren Ausdruck finden, werde versucht, der politischen 
Instabilität des imperialistischen Herrschaftssystems 
entgegenzuwirken. Eine zentrale Rolle spiele die Proble
matik der „Regierbarkeit der Demokratien“. Dabei wür
den u. a. Fragen nach der zukünftigen Staatsform und

nach einem „dritten Weg“ zwischen bürgerlicher Demo
kratie und Faschismus aufgeworfen sowie Forderungen 
nach Stärkung der staatlichen Autorität und nach wei
terer Erhöhung der politischen Aktivität der Konzerne 
erhoben. Die Analyse dieser Theorien bezeichnete Lie- 
beram als eine wichtige Aufgabe der rechtswissenschaft
lichen Forschung.

•

In einem weiteren Diskussionskomplex wurden Pro
bleme der ideologischen Auseinandersetzung aus der 
Sicht verschiedener Rechtszweige behandelt und Schluß
folgerungen für die weitere Arbeit gezogen.
Für die wirtschaftsrechtliche Forschung komme es 

. — wie Prof. Dr. G. D o r n b e r g e r ,  Sektion. Rechts
wissenschaft der Humboldt-Universität Berlin, fest
stellte — darauf an, die Funktion des imperialistischen . 
Wirtschaftsrechts als Instrument staatsmonopolistischer 
Regulierung zu analysieren und damit die ökonomische 
Rolle des imperialistischen Staates sowie den Mechanis
mus des Wirtschaftsrechts und seine Zuordnung zu 
imperialistischen Klasseninteressen aufzudecken. Die 
ökonomische Rolle des Staates gehöre zum Wirkungs
mechanismus des Imperialismus, so daß das Wirtschafts
recht bereits von seinem Gegenstand her eine bedeut
same Rolle als Regelungs- und Steuerungssystem im 
staatsmonopolistischen Kapitalismus innehabe, die dif
ferenziert zu bestimmen sei. v

Prof. Dr. F. K u n z ,  Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR, erläuterte den Beitrag des sozia
listischen Arbeitsrechts im ideologischen Auseinander
setzungsprozeß. Es sei eine wichtige Aufgabe, die Rea
lität der Ausbeutung in kapitalistischen Betrieben in 
ihrer arbeitsrechtlichen Widerspiegelung zu untersuchen. 
Dazu gehöre die Analyse der bürgerlichen Arbeitsge
setzgebung und Arbeitsrechtsprechung sowie die Aus
einandersetzung mit jenen reformistischen Theorien, die 
dem Einfluß des sozialistischen Arbeitsrecht entgegen
wirken sollen.
Über Aufgaben und Schwerpunkte der Staatsrechtswis
senschaft im ideologischen Kampf informierte Dr. sc.
J. M i s s e i w i t z ,  Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR. Er legte u. a. dar, wie sich die 
Krise des imperialistischen Herrschaftssystems im Ver
fassungsrecht der BRD widerspiegelt: Die zahlreichen 
Änderungen des Bonner Grundgesetzes und dessen ten
denziöse Interpretation durch die herrschende Lehre 
sollen den Widerspruch zwischen Verfassungstext und 
Verfassungswirklichkeit verdecken bzw. die antidemo
kratische Verfassungswirklichkeit legalisieren.
Mit einigen Problemen der imperialistischen Rechtsent
wicklung, die sich aus westeuropäischen Integrations
prozessen ergeben, beschäftigte sich Dr. B. Zim m e r -  

^  m a n n ,  Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
der DDR. Er kennzeichnete dieses sog. Integrationsrecht 
als ein wichtiges imperialistisches Macht- und Leitungs
instrument, das der Realisierung der neuen Kapitalver
wertungsbedingungen dient. Mit dem Recht der Inte
grationsverbände werde „eigenständiges Recht" gesetzt, 
das unabhängig von Völkerrecht und innerstaatlichem 
Recht sei und gegenüber dem innerstaatlichen Recht 
der Mitgliedstaaten eine Vorrangstellung einnehme. Auf 
diese Weise sei es möglich, in staatliche Aufgaben einzu
greifen, um eine Stabilisierung der Integrationsprozesse 
abzusichern. Die Erkenntnis dieses politischen Charak
ters des Integrationsrechts sei für den Kampf der Ar
beiterklasse in Westeuropa von großer Bedeutung.

In seinen die Tagung abschließenden Bemerkungen un
terstrich der Vorsitzende des Rates für staats- und 
rechtswissenschaftliche Forschung, Prof. Dr. G. S c h ü ß -
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